
MARKTGEMEINDE  BAD HOFGASTEIN 

Bezirk St. Johann im Pongau 

 

 

ANSUCHEN ZUR SUBVENTIONIERUNG VON 

VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTEN 
 

Name der Veranstaltung:           

Veranstalter:            

Adresse:            

Ansprechpartner:           

Tel./Mobil:            

Email:             

 

Subventions Richtlinien 

Subventionen der Marktgemeinde Bad Hofgastein folgen konkreten Richtlinien. Diese 

Richtlinien gelten für die Gewährung von Subventionen (Förderungsmitteln) durch die 

Gemeinde. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein setzt sich zur Aufgabe, förderungswürdige 

Anliegen zum Zwecke des Gemeindewohles nach Verfügbarkeit an finanziellen Mitteln zu 

unterstützen. Als letztmöglicher Termin für die Einreichung gilt jeweils der 15.Oktober eines 

jeden Jahres. 

 

Subventionen 

Sport  

 NEIN 

 JA  Beschreibung: 

 

Film & TV 

 NEIN 

 JA  Beschreibung: 

 

Kunst & Kultur 

 NEIN 

 JA  Beschreibung: 

  

 



Diverses 

 NEIN 

 JA  Beschreibung: 

 

 

Datenerhebung  

Veranstaltungsname:           

Veranstaltungsdatum:           

Veranstaltungsort:           

Veranstaltungsart:           

Aufführungsanzahl:           

Kurzbeschreibung der geplanten Veranstaltung:       

             

             

             

 

Warum sollte die Marktgemeinde Bad Hofgastein Ihr Projekt unterstützen? 

 

 

 

 

Schlussbestimmung: 

Auf die Gewährung von Subventionen nach diesen Richtlinien besteht kein Rechtsanspruch. 

Die mit der Subvention verbundenen Kosten und Gebühren hat der Subventionsträger zu 

tragen.  

 

 

 

 

 

Die Marktgemeinde Bad Hofgastein, bittet Sie, ein Konzept mit detaillierten 

Informationen zu übermitteln. Dieses Konzept sollte eine Ist-Analyse Ihrer 

Veranstaltung samt Budget- und Finanzplan beinhalten. 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Unterschrift:      


